
   

Budget für Arbeit 

Das Land Rheinland-Pfalz hat gemeinsam mit den 

verantwortlichen Sozialpartnern das Programm 

„Budget für Arbeit“ verabschiedet, das auf den     

erleichterten Übergang von Menschen mit Behinde-

rung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt abzielt: 

● Jeder Arbeitgeber, der mit einem Menschen 

mit Behinderung aus einer Werkstatt für behin-

derte Menschen (WfbM) einen Arbeitsvertrag 

abschließt, erhält jetzt einen Zuschuss von 70 % 

zu den tariflichen Lohn- und Gehaltskosten und 

zum Arbeitgeberanteil an den Sozialversiche-

rungsbeiträgen 

● Die Bezuschussung ist unbefristet 

●  Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungsbei-

träge werden auf der Grundlage des Arbeitsein-

kommens berechnet 

● Eine Befreiung von der Arbeitslosenversiche-

rungspflicht ist möglich und bei der zuständigen 

Krankenkasse zu beantragen 

● Beim Scheitern des Beschäftigungsverhältnisses 

ist eine Rückkehr in die Werkstatt jederzeit 

möglich 
  
Für Sie als Arbeitgeber steht damit ein Instrumenta-

rium zur Verfügung, dass Sie bei der Integration von 

Menschen mit Behinderung in Ihren Betrieb unter-

stützt, Ihnen die nötige Flexibilität und einen hohen 

finanzielle Anreiz bietet. 

Nutzen Sie diese Chance! 
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Integrationsassistenz 
Ihr Vorteil 

bei der Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung 

Budget für Arbeit 

Kalkulationsbeispiel 
▪  Tariflohn                                            €  1.200,00 
▪  20 % Arbeitgeberanteil                  €     240.00 
    an der Sozialversicherung 
▪  Gesamtkosten Mitarbeiter/in              €  1.440,00 
▪  ./. 70 % („Budget für Arbeit“                €  1.008,00 
                    und Ausgleichsabgabe) 

▪  Verbleibender Arbeitgeberanteil        €     432,00 
 

Sollten Sie jetzt Interesse am „Budget für Arbeit“ und 

einer Kooperation mit der WFB FERTIGUNG & SERVICE 

haben, nehmen wir gerne Kontakt mit  Ihnen auf oder 

übersenden Ihnen weiteres Informationsmaterial.  
 

Kontakt 
 

Thomas Burckard 

WFB FERTIGUNG & SERVICE 

Carl-Zeiss-Straße 2 

55129 Mainz 

Telefon:  06131 5802-214 

Telefax:     06136 5802-260 

E-Mail:                 thomas.burckard@wfb-mainz.de 

Internet:             www.wfb-mainz.de 
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Mit der „Integrationsassistenz“ für Unternehmen und 

Behörden unterstreicht die WFB FERTIGUNG & SER-

VICE ihre Bemühungen, Menschen mit Behinderung in 

den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Diesem Ziel möchten wir in Kooperation mit Ihnen 

und mit Ihrer Unterstützung näherkommen. Wenn Sie 

sich jetzt dafür entscheiden, Menschen mit Behinde-

rung in Ihr Unternehmen zu integrieren, ist dies mit 

einer ganzen Reihe von direkten und indirekten     

Kostenvorteilen  für Sie verbunden.  
 

Ihre Chance 
● Sie beschäftigen engagierte und qualifizierte Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter mit hoher Leis-

tungsfähigkeit und Motivation 

● Sie beschäftigen erfahrene Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die in unserem Berufsbildungsbe-

reich eine fundierte Ausbildung erhalten und in 

unseren Produkt- und Dienstleistungsbereichen 

wertvolle praktische Erfahrungen gesammelt  

haben 

● Sie bereichern Ihrer Unternehmenskultur durch 

die Beschäftigung von Menschen mit Behinde-

rung 

● Sie können die neu geschaffenen Arbeitsplätze 

für Menschen mit Behinderung auf die Aus-

gleichsabgabe anrechnen 

● Sie können Ihre Personalplanung flexibel gestal-

ten und  auf Ihre individuelle  Beschäftigungssitu-

ation abstimmen 

● Sie erhalten durch das „Budget für Arbeit“ einen 

Zuschuss von 70 % zu den Lohn- und Gehalts- 

sowie den Sozialversicherungskosten 

   

Integrationsassistenz - Ihr Vorteil   
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Stufen der Integration - Flexibilität für Sie   
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Unsere Unterstützung 
● Wir bereiten die neuen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zielgerichtet und intensiv auf die all-

gemeinen und speziellen Arbeitsanforderungen 

in Ihrem Unternehmen vor  

● Wir begleiten und unterstützen Ihre neuen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz 

durch unser Fachpersonal 

● Wir bieten Nachschulungen sowie Weiter- und 

Fortbildungsmöglichkeiten in unserem Berufs-

bildungsbereich und in unseren Werkstätten 

● Wir beraten und helfen Ihnen bei allen  Prob-

lemstellungen und Fragen 

                                                                                Praktika                     Temporäre                        Feste 
                                                                                                     Arbeitsplätze                Arbeitsplätze
       
 

 
Beschäftigungsdauer                         bis zu 3 Monate                bis zu 12 Monate                    unbefristet  
                
 

Lohn-/Gehaltskosten                                 keine                       Gehalt-/Lohnkosten                    nach Tarif 
                           durch die WEB             ./. „Budget für Arbeit“ 

                             
Sozialversicherungsbeiträge                            keine                gesetzliche Regelungen
                                         ./. „Budget für Arbeit“                      
                                                     ./. Arbeitslosenvers. 

 
Status                                                                     Arbeitnehmer                                           Arbeitnehmer 
                                                                                                         der WFB                                            des Unternehmens 
 

Vertragliche Gestaltung                                 schriftliche Vereinbarung                                 Arbeitsvertrag 
 

Beratung  und Betreuung                                 Fachpersonal der WFB                          Integrationsfachdienste 


